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Zitat von Wolfgang Autenrieth

Nicht genehmigte Nebentätigkeiten stellen jedoch ein Dienstvergehen dar - mit
entsprechenden Konsequenzen - was auch nicht witzig ist. Dienstvergehen können
auch durch Gehaltskürzung geahndet werden

Es versteht sich von selbst, dann man Nebentätigkeiten genehmigen oder anzeigen muss.

Abführen muss man aber nur in ganz bestimmten Fällen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/64501-verdienstgrenze-nebent%C3%A4tigkeit/?postID=799151#post799151

https://www.lehrerforen.de/thread/64501-verdienstgrenze-nebent%C3%A4tigkeit/?postID=799139#post799139
https://www.lehrerforen.de/thread/64501-verdienstgrenze-nebent%C3%A4tigkeit/?postID=799151#post799151

